
Bei den Kosten hierfür handelt es sich zu mehr als 80 % um Fixkosten, die von der tatsächlichen 
Menge des Restmülls nicht beeinflusst werden. Allein die Gebühren des Bergischen Abfallwirt-
schaftsverbandes für die Beseitigung und Verwertung der Abfälle machen bei Haushalten rund 
53 % der Gesamtkosten aus.
Die Zusammensetzung der Gesamtkosten pro Einwohner im Jahre 2013, die für die Berechnung 
der Gebühren maßgeblich sind, zeigt Ihnen die nachstehende Grafik:

Neue Gebührenbescheide bei Änderungen zum Jahreswechsel

Änderungen der Abfallentsorgungsgebühren, die aus Volumenänderungen resultieren, die zum 
Dezember 2012 oder Januar 2013 wirksam wurden, konnten aus technischen Gründen noch 
nicht in dem beiliegenden Jahresgebührenbescheid berücksichtigt werden. Dieser weist noch 
die Gebühren für die bisher genutzten Abfallbehälter aus. 
Diesbezüglich erhalten Sie in Kürze automatisch einen entsprechenden Änderungsbescheid. Es 
ist daher nicht erforderlich, telefonisch oder schriftlich mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb oder 
der Steuerabteilung Kontakt aufzunehmen oder gar eine Klage gegen diesen Bescheid zu erhe-
ben. 

Meldepflicht bei Unterschreitung 
des Mindestvolumens der Restmülltonne

Bewohner von Grundstücken, auf denen lediglich das Mindestvolumen der Restmülltonne ge-
nutzt wird, zahlen mit ihrer Gebühr für die Restmülltonnen nicht einmal den Anteil an den 
gesamten Entsorgungskosten, der auf die sonstigen Leistungen des Abfallwirtschaftsbetriebes, 
die nichts mit der eigentlichen Restmüllabfuhr zu tun haben, entfällt. 
Damit eine gewisse Gebührengerechtigkeit gewahrt bleibt und nicht aus falsch verstandener 
Sparsamkeit illegale Entsorgungswege gesucht werden, darf die auf einem Grundstück genutzte 
Größe der Restmülltonne das in der Abfallsatzung vorgeschriebene Mindestvolumen nicht un-
terschreiten. Bei einem zweiwöchigen Abfuhrrhythmus lässt sich die erforderliche Mindestbe-
hältergröße leicht wie folgt errechnen: Anzahl der gemeldeten Personen x 15 Liter. 
Sollte dieses Mindestvolumen aufgrund einer Erhöhung der gemeldeten Personenzahl unter-
schritten werden, sind die Eigentümer verpflichtet, dies dem Abfallwirtschaftsbetrieb zu mel-
den und eine größere Restmülltonne zu beantragen. Ein Verstoß gegen diese Pflicht stellt nach 
der Abfallsatzung einen Bußgeldtatbestand dar. 

Alttextilien

– bei der Stadt und karitativen Sammlungen gut aufgehoben
Seit 20 Jahren werden in Bergisch Gladbach Altkleider und Altschuhe über Altkleidercontainer, 
insbesondere an Glascontainerstandorten, gesammelt. Bisher hatte der Abfallwirtschaftsbe-
trieb ein gewerbliches Unternehmen mit der Aufstellung und Leerung der Container sowie der 
Vermarktung der Alttextilien beauftragt. Nach einer Gesetzesänderung Mitte 2012 war dies in 
der bisherigen Form nicht mehr möglich. 
Daher wurde der Abfallwirtschaftsbetrieb durch die politischen Gremien der Stadt beauftragt, 
die Sammlung von Alttextilien und -schuhen zukünftig selbst durchzuführen. Die aus der Ver-
marktung erzielten Erlöse werden voll in die jährliche Kalkulation der Abfallentsorgungsge-
bühren einbezogen und vermindern so die Gebührenbelastung aller Einwohner.
Die Sammlung des Abfallwirtschaftsbetriebes ist auch eine sinnvolle Ergänzung der Altkleider-
sammlungen durch gemeinnützige Organisationen, die die meist über Straßensammlungen er-
fassten Alttextilien und -schuhe ebenfalls an Sortierbetriebe vermarkten und aus den Erlösen 
ihre gemeinnützigen oder karitativen Aufgaben finanzieren. 

– ein Beitrag zum Umweltschutz
Ökologisch ist die Verwertung von Altkleidern und -schuhen äußerst sinnvoll. Von der Gesamt-
menge der Altkleider, die in Deutschland von ihren bisherigen Nutzern entsorgt werden, sind 
rd. 43 % weiter tragbar. Sie sind viel zu schade für die Mülltonne wenn man bedenkt, welche 
Ressourcen für die Herstellung von Neuware verbraucht werden. 
So werden für die Herstellung eines Kilogramms Baumwolle rd. 27.000 Liter Wasser benötigt. 
Auch wurden bisher in der Baumwollproduktion etwa 25 % der weltweit gehandelten Insekti-
zide und 11 % der gehandelten Pestizide eingesetzt. 
Weniger Abfälle müssen kostenintensiv entsorgt werden, im Produktions- und Vertriebsprozess 
für Neuware werden Rohstoffe und Energie eingespart und damit der CO2 - Ausstoß vermin-
dert.

Neues Design der Altkleidercontainer
Die – zumeist an Glascontainerstandorten stehenden – städtischen Altkleidercontainer erhal-
ten alle ein neues, einheitliches Design. Damit unterscheiden sie sich deutlich von Containern, 
die von gewerblichen Sammlern aufgestellt werden. 
Geleert werden die Altkleidercontainer wöchentlich durch einen Mitarbeiter des Abfallwirt-
schaftsbetriebes. Sollte es dennoch einmal zu einer Überfüllung kommen, können Sie diese dem 
AWB per E-Mail an kleider@awb-gl.de melden.
Ausführlichere Informationen zur Sammlung und Verwertung von Alttextilien und Schuhen fin-
den Sie auf der Webseite des Abfallwirtschaftsbetriebes: 
    www.awb-gl.de
Straßensammlungen, die nicht von bekannten gemeinnützigen Organisationen (z.B. DRK) 
durchgeführt werden, sind in Bergisch Gladbach unzulässig. Gewerbliche Sammler versuchen 
teils, durch Aussagen wie „Spende“, „zugunsten Kindernothilfe“, „Tierschutz“, „Hilfe für ...“ eine 
gemeinnützige Sammlung für einen sozialen Zweck vorzutäuschen. Bitte informieren Sie den 
Abfallwirtschaftsbetrieb, wenn Sie solche Wurfzettel im Briefkasten oder Wäschekörbe und Ei-
mer auf Ihrem Grundstück vorfinden.

Was gehört in die Altkleidercontainer?
 - Noch tragbare Kleidung und Unterwäsche für Männer, Frauen, Kinder und Babys
 - Haushaltstextilien, z. B. Bettwäsche, Tischdecken, Gardinen, Handtücher
 - Schuhe und Sandalen, paarweise zusammengebunden
 - Plüschtiere
 - Decken (keine gefüllten Decken, wie z.B. Steppdecken)
 - Federbetten (nur mit Federn / Daunen gefüllt, keine Kunststofffasern)

Was gehört nicht hinein?
 - Stark verschmutzte Textilien (z.B. mit Farben, Öle)
 - Nasse oder stark beschädigte Textilien
 - Einzelschuhe, kaputte Schuhe, Rollschuhe, Skistiefel, Gummischuhe und -stiefel,   
   orthopädische Schuhe
 - Teppiche, Lappen (Stoffreste) und Gummimatten,
 - Spielzeuge, Haushaltsartikel und sonstiger Müll
Entsorgen Sie diese Abfälle bitte über die Restmülltonne.

Bioabfall: 23,32 Euro

Restmüll: 34,45 Euro

Sperrmüll/Elektroschrott: 13,74 Euro

Papier: 6,19 Euro

Abfallkörbe/wilder Müll: 3,62 Euro

Grünabfälle, Laub und Reisig: 2,90 Euro
Sondermüll: 1,26 Euro

Sonstiges: 0,48 Euro




